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Editorial

Verteidigung
Völkerrechtlich ist die Verteidigung die zulässige Abwehr eines Angriffs. Die
Vereinten Nationen haben unter anderem das Ziel «den Weltfrieden und die internationale

Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmassnahmen

zu treffen, ...» bzw. «andere geeignete Massnahmen zur Festigung des Weltfriedens

zu treffen»; Charta der Vereinten Nationen, Art. 1. Den Mitgliedstaaten wird im Fall
eines bewaffneten Angriffs in Art. 51 der Charta eine Ausnahme des Gewaltverbots

eingeräumt: Das individuelle und kollektive Selbstverteidigungsrecht. Damit sind

Verteidigungsbündnisse legitimiert.

In der Bundesverfassung (BV) 1874 ist in Art. 2 die «Behauptung der Unabhängigkeit
des Vaterlandes gegen aussen» erwähnt. Der Art. 2, Abs. 1 der BV 1999 lautet: «Die
Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und
wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.» Bezüglich der Armee
erwähnt die BV 1999 in Art. 58, Abs. 2: «Die Armee dient der Kriegsverhinderung und

trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung.»

Allgemein ist die militärische Verteidigung eine Defensive, die alle Massnahmen im
Zusammenhang mit einem Angriff (Offensive) eines Gegners zum Scheitern bringen
soll.

In der Schweiz ist ab Ende der 1960er Jahre in der Sicherheitspolitik der Begriff
Gesamtverteidigung gebräuchlich, umfassend die Organisation und Koordination aller
zivilen und militärischen Mittel und Massnahmen präventiver und defensiver Art.
Auf militärischer Ebene sieht die Konzeption von 6. Juni 1966 noch eine
Rundumverteidigung mit flächendeckendem Dispositiv vor. Der Bericht 90 über die
Sicherheitspolitik der Schweiz erwähnt als Aufgabe der Armee die Kriegsverhinderung und

Verteidigung. Die Schweiz verteidigt sich gegen jeden Angreifer.
Im Armeeleitbild 95 ist unter der Einsatzkonzeption auch der Verteidigungskampf
erwähnt, dabei wird nur noch von einer flexiblen, lagegerechten Schwergewichtsbildung

im Raum ausgegangen. Es besteht eine strikte Beschränkung auf die Verteidigung

des eigenen Territoriums.

Die Taktische Führung (TF) 95 erklärt in Teil 1: «Kriegsverhinderung und Verteidigung

sind die Hauptaufgaben der Armee.» Die Verteidigung ist in der TF 95, Teil 4,

wie folgt charakterisiert: «Die Verteidigung hat zum Ziel, in einem Raum den angreifenden

Gegner durch Feuer, Sperren und Stützpunkte sowie durch Gegenangriffe zum
Stehen zu bringen, zu vernichten oder zu zerschlagen.»

Die Taktische Führung XXI beschreibt die Verteidigung wie folgt: «Im Rahmen von
Verteidigungsoperationen wird nach der Konzeption der Dynamischen Raumverteidigung

vorgegangen, diese umfasst Verteidigung, Angriff, Verzögerung (als Gefechtsformen

der Taktik). Die Verteidigung wird aktiv geführt (gemäss Definition).»
Die Begriffe Verteidigung haben sich im Zeitablauf angepasst, sind jedoch im Kern
ähnlich geblieben. Die Umschreibung «Verteidigen heisst Gelände halten und Achsen

sperren» ist immer noch zutreffend.
Roland Haudenschild
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